
Beschlussvorlage
für die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen
________________________________________________________________________

Vorlagen-/Beschluss-Nr.: Fin/185/2023
öffentlich

Einreicher: Bürgermeister
Federführung: Sachgebiet Finanzen, Verfasser: Frau Fährmann

Behandelt im:

Ausschuss für Haushaltsangelegenheiten der Stadt Werneuchen 26.04.2023
Hauptausschuss der Stadt Werneuchen 11.05.2023
Stadtverordnetenversammlung Werneuchen 25.05.2023

Betreff: Beschluss zur ersten Änderungssatzung der Stadt Werneuchen über die
Erhebung von Umlagen zur Finanzierung der Beiträge für den Wasser- und
Bodenverband „Stöbber– Erpe„ ab 2023

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die erste Änderungssatzung der Stadt
Werneuchen über die Erhebung von Umlagen zur Finanzierung der Beiträge für den Wasser-
und Bodenverband „Stöbber-Erpe“ ab dem 01.01.2023.

Begründung:
Die Änderung der Satzung über die Erhebung von Umlagen zur Finanzierung der Beiträge
für den Wasser- und Bodenverband „Stöbber-Erpe“ wird wegen der Höhe der Umlage für das
Haushaltsjahr 2023 notwendig. Mit dem Beitragsbescheid B/2023/01/Wern wurde der Stadt
Werneuchen der zu entrichtende Beitrag mittgeteilt.
Die Umlage der festgesetzten Verbandsbeiträge und Verwaltungskosten beträgt ab
01.01.2023
Vorteilsgebietstyp „Siedlung/Verkehr“ 26,87 €
Vorteilsgebietstyp „Landwirtschaft“ 13,85 €
Vorteilsgebietstyp „Wald“ 6,92 €

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:
keine Bestätigung Kämmerei:

Anlagen:
Erste Änderungssatzung

Bürgermeister Sachgebietsleiterin
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Stellungnahme der Fachausschüsse:

Ausschuss Datum Mitglieder
Ja-
Stimmen

Nein-
Stimmen

Stimmenthaltungen

A 3 26.04.2023 5 (5) 5 0 0
A 1 11.05.2023 7 ohne Votum

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung:
Beschlussfähigkeit Abstimmung
Gesetzliche Mitgliederzahl: 18 dafür:
davon anwesend: dagegen:

Stimmenthaltung:

Befangenheit wurde erklärt durch:
……………………………………………………………..
Die Richtigkeit der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden bescheinigt. Zur Sitzung unter Mitteilung der
Tagesordnung ist rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden. Die Beschlussfähigkeit der

Stadtverordnetenversammlung ist gegeben.

Werneuchen, 25.05.2023 ……………………………….
Vorsitzender der SVV

……………………………….
Stadtverordnete/r
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